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§ 16 TBV 2016
 TBV 2016 - Technische Bauvorschriften 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2022

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen sowie sonstige bauliche Anlagen, die zur Ansammlung einer größeren Anzahl von

Menschen bestimmt sind, müssen über eine Versorgung mit gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser verfügen.

(2) Vorratsbehälter, Rohrleitungen, Armaturen, Bauteile zur Wasserbehandlung, insbesondere zur Erwärmung und

Enthärtung des Wassers, und sonstige Bauteile, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, wie

Drucksteigerungsanlagen, dürfen die Wassereigenschaften nicht in hygienisch bedenklicher oder die Gesundheit von

Menschen beeinträchtigender Weise verändern.

(3) Weiters ist sicherzustellen, dass das Trinkwasser nicht durch äußere Einwirkungen, insbesondere durch schadhafte

Dichtungen, unbeabsichtigten Rück6uss oder Migration oder durch das Eindringen mineralischer oder organischer

Schadsto7e, in die Gesundheit von Menschen gefährdender oder hygienisch bedenklicher Weise verunreinigt oder

mikrobiologisch verändert wird.
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